
 
 
 
 
 

Richtlinien für die Gewährung von 
Fahrtkostenzuschüssen der Stadt Freiberg 

für Fahrten in die Partnerstädte 
 
 

1. Voraussetzung für die Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen ist, dass  

    in der Partnerstadt ein offizieller Programmpunkt stattfindet (z.B.  
    offizielle Partnerschaftsveranstaltung, Auftritt bei einem Konzert, Mit- 

    wirkung bei einem sportlichen Wettkampf oder einer Ausstellung usw.). 
 

2. Anträge auf Zuschüsse sind formlos rechtzeitig vor Antritt der Fahrt bei   
der Stadt Freiberg zu beantragen. 

 
3. Grundsätzlich wird innerhalb eines Jahres pro Teilnehmer und befreun- 

    deter Stadt nur ein Besuch gefördert. 
 

4. Zu Sonderfällen kann mit Genehmigung des Bürgermeisters eine indivi- 
duelle Regelung getroffen werden. 

 
Zuschüsse: 
 
Soisy (rd. 650 km Entfernung) 
 

26,00 € für Kinder/Jugendliche/Studenten/Auszubildende 

13,00 € für Erwachsene 

 
Roßwein (ca. 470 km Entfernung) 

 
21,00 € für Kinder/Jugendliche/Studenten/Auszubildende 

11,00 € für Erwachsene 
 

Újhartyán (rd. 1.100 km Entfernung) 
 

36,00 € für Kinder/Jugendliche/Studenten/Auszubildende 

18,00 € für Erwachsene 

 
Erzin 
 
154,00 € für Kinder/Jugendliche/Studenten/Auszubildende 

77,00 € für Erwachsene 
 

Diese Regelungen gelten nicht für Schüleraustauschprogramme. 


